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24. Jahrgang Nr. 06/2025Samstag, den 7. Juni 2025

Redaktionsschluss: Montag, den 23. Juni 2025, um 11:00 UhrDie Juli-Ausgabe erscheint am 5. Juli 2025

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.
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Öff nungszeiten des Bürgerbüros

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Telefon    036450 345-0        Website   www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15       E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Allgemeines

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden

Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Jörg Bauer Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag in 
Stedten 16:00 - 18:00 Uhr

036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de,
                          www.kranichfeld.de

Gemeinde Rittersdorf Ellen Huschke Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 

                             www.gemeinde-tonndorf.de

Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 

 www.gemeinde-nauendorf.de

Gemeinde Klettbach André Köhler Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr 036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Kultur- und Tourismusamt Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich, Frau Schrammek, 036450 42021
Kernöff nungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Telefonverzeichnis
Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Grau 036450 345-21
Hauptamt Herr Klinkert 036450 345-22
Hauptamt Frau Feige 036450 345-23
Hauptamt Frau Meißner 036450 345-24
Hauptamt Frau Gerstberger 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Frau Schneider 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Fröbel 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt/Friedhof Frau Zentgraf 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Hellriegel 036450 345-63
Bauamt Herr Kämmer-Heuser 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen 
Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie 
sich an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.
Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
 und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe sowie 

unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, 

Bedrohungen, Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Wer schlichtet?
Schiedsmann Torsten Ittner

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

E-Mail schiedsstelle@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Schiedstelle
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Stadt Kranichfeld

Amtlicher Teil

Haushaltssatzung der Stadt Kranichfeld 
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt 
Kranichfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 5.379.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.927.400,00 €

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 252.400,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Bezüglich der Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern 
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird auf die aktuell gülti-
ge Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer 
(Hebesatz-Satzung) der Stadt Kranichfeld vom 05.12.2024 verwiesen. 
Diese wurde für das Haushaltsjahr 2025 in der Sitzung des Stadtra-
tes der Stadt Kranichfeld am 05.12.2024 beschlossen (Beschluss-Nr. 
041-06/2024). Die Vorlage der Hebesatz-Satzung bei der Kommunal-
aufsicht des Landratsamtes Weimarer Land wurde mit Schreiben vom 
10.12.2024 bestätigt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 
01/2025 am 04.Januar 2025. Die in der Satzung festgesetzten Hebesät-
ze sind für das Haushaltsjahr 2025 anzuwenden.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Kranichfeld wird auf 
890.000 € festgesetzt. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungs-
wirtschaft der Stadt Kranichfeld wird auf 154.300 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Stadt Kranichfeld
Kranichfeld, den 27.05.2025                               (Siegel)
  
Jörg Bauer
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Stadtrat Kranichfeld hat in seiner Sitzung am 03.04.2025, 

Beschluss-Nr. 074-09/2025, die Haushaltssatzung 2025 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2025 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 16.04.2025 (Az.: 
11.90.03-36-1) den Eingang der Haushaltssatzung bestätigt und mit 
Schreiben vom 09.05.2025 (Az.: 11.90.03-36-1) wurde die Haushalts-
satzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt. Die 1. Änderung 
der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Kranichfeld wurde am 26.05.2025 
beschlossen (Beschluss Nr. 078-10/2025, Beitrittsbeschluss).

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2025 liegt vom 09.06.2025 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2025 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung der Bürger-
meisterin nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 
können gegenüber der Stadt Kranichfeld, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

BEKANNTMACHUNG der Offenlegung des Ergeb-
nisses der Grenzwiederherstellung und Abmarkung 
von Flurstücksgrenzen

In der Stadt Kranichfeld, Gemarkung Kranichfeld, Flur 11, wurde im 
Rahmen der Zerlegung des Flurstücks 1176/1 für die angrenzenden 
Flurstücke 1147 und 1178/1 eine Liegenschaftsvermessung in Form 
einer Grenzwiederherstellung und Abmarkung nach den Bestimmun-
gen der §§ 9 bis 15 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformations-
gesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S.574) in 
der geltenden Fassung durchgeführt. 

Über die Liegenschaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine 
Grenzniederschrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift und die 
Dokumentation der Anhörung der Beteiligten sowie die dazugehörige 
Skizze können von den Beteiligten vom 16. Juni 2025 bis 16. Juli 2025 
jeweils Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr in der 
Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Rein-
hard Kräling, Pachelbelstraße 29, 99096 Erfurt eingesehen werden. 

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG in der geltenden Fassung wird 
durch Offenlegung das Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsver-
messung bekannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offen-
legungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur Reinhard Kräling, Pachelbelstraße 29, 
99096 Erfurt schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt 
werden.

Erfurt, den 23.05.2025

gez. Dipl.-Ing. Reinhard Kräling
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Gemeinde Rittersdorf
Haushaltssatzung derGemeinde Rittersdorf für das 
Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Rittersdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 521.400,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 180.000,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 86.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Gemeinde Rittersdorf, den 26.05.2025                        (Siegel)

gez. Ellen Huschke (Bürgermeisterin)

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den mit der vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.12.2024 (Be-
schluss-Nr. 021-05/2024) beschlossenen Hebesatz-Satzung wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A): 301 v. H.
b) für Grundstücke (B):    405 v. H. 

2. Gewerbesteuer     395 v. H. 

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Rittersdorf hat in seiner Sitzung am 07.05.2025, 

Beschluss-Nr. 027-07/2025, die Haushaltssatzung 2025 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2025 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
 Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, 

als zuständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 
23.05.2025 (Az.: 11.90.03-47-1) den Eingang der Haushaltssat-
zung bestätigt und mit Schreiben vom 23.05.2025 (Az.: 11.90.03-
47-1) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt.

 Der vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. 
§ 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO hat die Rechtsaufsichtsbehörde zuge-
stimmt.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umwelt-
ausschusses der Stadt Kranichfeld vom 04.03.2025

031-05/2025 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bau-
antrag für die „Errichtung eines Schleuderbetonmastes als Funkturm“ 
für das Grundstück Gemarkung Barchfeld, Flur 0, Flurstück 275/2.

032-05/2025 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Kranichfeld den in der 
Anlage beigefügten 1. Nachtrag zum Ingenieurvertrag vom 29.08.2024 
„Grundhaften Ausbau der Ortslage Stedten 2. Bauabschnitt (Neu 3. 
Bauabschnitt Teil 1 bis 3) mit dem Ingenieurbüro Katzung Leistungs-
phasen 1 bis 9 HOAI zur Vorbereitung der Fortführung der Gemein-
schaftsmaßnahme mit dem WAZV Arnstadt ab 2025 mit einem vorläu-
figen Bruttohonorar von 129.924,52 € Brutto.

033-05/2025 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Kranichfeld den in der 
Anlage beigefügten Entwurf zum Ausbau des 3. Bauabschnittes (Ab-
schnitte 1 bis 3)) der Ortslage Stedten des Büros Katzung Weimar. Der 
Beschluss dient gleichzeitig der Umsetzung des § 10 der Thüringer Ge-
meindehaushaltsverordnung.

034-05/2025 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
beschließt und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Kranichfeld den Ab-
schluss der Vereinbarung über die Straßenentwässerungskostenbeteili-
gung Bauabschnitt 3.1 bis 3.3 der Maßnahme Stedten mit den WAZV 
Arnstadt und Umgebung vom 04.02.2025 in vorläufiger Höhe von 
195.840,16 €.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kranichfeld 
vom 03.04.2025

074-09/2025 
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2025 mit den Anlagen Haushaltsplan, Stellenplan 
und Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.

075-09/2025 
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt auf der Grundlage des § 
62 ThürKO den Finanzplan für die Jahre 2024-2028 in der vorgelegten 
Fassung.

076-09/2025 
Der Stadtrat Kranichfeld beschließt, Herrn Kai Herrlich in den Werk-
ausschuss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Kranich-
feld zu berufen.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kranichfeld 
vom 26.05.2025

078-10/2025
Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld beschließt die 1. Änderung der 
Haushaltssatzung 2025 der Stadt Kranichfeld.
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Gemeinde Hohenfelden

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2025 liegt vom 09.06.2025 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2025 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung der Bürger-
meisterin nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Rittersdorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rit-
tersdorf vom 19.12.2024

021-05/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt die Satzung 
über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-
Satzung) für das Haushaltsjahr 2025 im vorliegenden Entwurf. Die 
Fälligkeiten der Grundsteuern werden gem. § 28 Abs. 1 sowie Abs. 2 
Nr. 1 GrStG festgelegt.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ho-
henfelden vom 13.12.2024

022-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Satzung 
über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-
Satzung) für das Haushaltsjahr 2025 im vorliegenden Entwurf. Die 
Fälligkeiten der Grundsteuern werden gem. § 28 Abs. 1 sowie Abs. 2 
Nr. 1 GrStG festgelegt.

023-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Freigabe 
zur Zahlung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 18.318,61 € 
für die Planungsleistungen zur Baumaßnahme „Grundhafter Ausbau 
der Straße im Dorfe“ – 1. BA.

Gemeinde Nauendorf
Haushaltssatzung der Gemeinde Nauendorf für das 
Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Nauendorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 530.700,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 802.200,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird auf 1.591.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Bezüglich der Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern 
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird auf die aktuell gültige 
Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (He-
besatz-Satzung) der Gemeinde Nauendorf vom 14.01.2025 verwiesen. 
Diese wurde für das Haushaltsjahr 2025 in der Gemeinderatssitzung 
am 19.12.2024 durch den Gemeinderat beschlossen (Beschluss-Nr. 
023-05/2024). Die Vorlage der Hebesatz-Satzung bei der Kommunal-
aufsicht des Landratsamtes Weimarer Land wurde mit Schreiben vom 
06.01.2025 bestätigt und die Bekanntmachung erfolgte am 01.02.2025 
im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld (Nr. 02/2025). 
Die in der Satzung festgesetzten Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 
2025 anzuwenden.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Nauendorf, 13.05.2025    
Gemeinde Nauendorf                                        (Siegel)

gez. Marek Heusinger (Bürgermeister)

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Nauendorf hat in seiner Sitzung am 10.04.2025, 

Beschluss-Nr. 036-07/2025, die Haushaltssatzung 2025 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2025 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
 Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, 

als zuständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 
28.04.2025 (Az.: 11.90.03-32-1) die Haushaltssatzung gemäß §§ 
55 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5, 59 Abs. 4, 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO 
i.V.m. §§ 123 Abs. 1, 118 Abs. 1 ThürKO rechtsaufsichtlich ge-
würdigt und genehmigt. Der vorfristigen Bekanntmachung nach § 
57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO hat die Rechts-
aufsichtsbehörde zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2025 liegt vom 09.06.2025 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2025 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürger-
meisters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Nauendorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.
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Gemeinde Klettbach
Haushaltssatzung 
Der Gemeinde Klettbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Klettbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 2.072.600,00  €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 514.600,00  €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 345.400,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Gemeinde Klettbach 
Klettbach, den 22.05.2025  (Siegel)

gez. Franziska Hildebrandt
Bürgermeisterin

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den mit der vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.12.2024 (Beschluss 
Nr. 047-06/2024) beschlossenen Hebesatz-Satzung wie folgt festge-
setzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  271 v.H.
b) für die Grundstücke (B)    389 v.H.

2. Gewerbesteuer      395 v.H.

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Klettbach hat in seiner Sitzung am 24.04.2025, 

Beschluss-Nr. 064-09/2025, die Haushaltssatzung 2025 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2025 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
 Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zu-

ständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 15.05.2025 
(Az.: 11.90.03-56-1) den Eingang der Haushaltssatzung bestätigt 
und mit Schreiben vom 19.05.2025 (Az.: 11.90.03-45-1) die Haus-
haltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. Der vorfristigen Be-
kanntmachung nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 
ThürKO hat die Rechtsaufsichtsbehörde zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan 2025 liegt vom 09.06.2025 für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 
Uhr und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranich-
feld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten um vorherige Ter-
minabsprache unter 036450 345 31.
Der Haushaltsplan 2025 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung der Bürger-
meisterin nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gehalten.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Klettbach, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 25.09.2024

015-03/2024 
Der Gemeinderat Klettbach beschließt die Zustimmung der Zweckver-
einbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der erforderli-
chen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ auf die Verwaltungsgemein-
schaft Kranichfeld mit Wirkung zum 01.01.2025.

016-03/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Beschaffung 
und Aufstellung eines Verkehrsspiegels am Ringelholzweg 1 in Klett-
bach.

020-03/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Löschung des 
Internetbeitrages „ zusammenarbeiten statt spalten“ unter www.Klett-
bach.de.

021-03/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Reduzierung 
der monatlichen Pauschale sowie des Sitzungsgeldes der Gemeinderäte 
auf das gesetzliche Minimum.

022-03/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Vergabe zur 
Ausführung von Anpassungsarbeiten an der Hochwasserschutzan-
lage (Maßnahmenummer 423) mit einer Bruttoangebotssumme von 
4.820,00 € an den Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/
Obere Ilm; Feldstraße 23; 99334 Amt Wachsenburg/OT Ichtershausen.

023-03/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, die Ausführung 
der Pflasterarbeiten für die Basketballspielfläche auf dem gemeindeei-
genen Sportplatzgelände in organisatorischer und finanzieller Verant-
wortung nach den anerkannten Regeln der Technik durch die Spielver-
einigung Klettbach e. V.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Klettbach vom 25.09.2024 für welche die Öf-
fentlichkeit hergestellt wurde

025-03/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die grundsätzli-
che Bereitschaft zum Abschluss eines Optionsvertrages zum Verkauf  
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einer Teilfläche des Grundstückes: Gemarkung Klettbach, Flur 6,  
Flurstück 687/60 zur Errichtung  eines Netto- Lebensmittelmarktes als 
Nahversorgungskomplex.

026-03/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Vergabe zur 
Lieferung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen an die Firma „Saa-
le Feuerschutz GmbH, Zum Silberstollen 2, 07318 Saalfeld“ zu einer 
Bruttoangebotssumme i. H. v. 5.412,36 €.

027-03/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Vergabe zur 
Lieferung von Feuerwehrschutzausrüstung an die Firma „Saale Feuer-
schutz GmbH, Zum Silberstollen 2, 07318 Saalfeld“ zu einer Bruttoan-
gebotssumme i. H. v. 2.094,83 €.

028-03/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Vergabe zur 
Lieferung von Feuerwehrhelmen an die Firma „ BTL Brandschutz 
Technik GmbH Leipzig, Kastanienallee 13, 06184 Kabelsketal“ zu ei-
ner Bruttoangebotssumme i. H. v. 1.597,58 €.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 28.11.2024

029-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Genehmi-
gung des Forstwirtschaftsplanes 2025 für den Forstbetrieb der Ge-
meinde Klettbach, in der Fassung vom 17.09.2024 erstellt durch das 
Thüringer Forstamt Bad Berka.

030-04/2024 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 18.06.2024 wird bestätigt.

031-04/2024 
Der Gemeinderat Klettbach beschließt auf Vorschlag der im Gemein-
derat vertretenen Wählergruppen, Frau Ulrike Ueckermann als sach-
kundige Bürgerin in den Ausschuss für Hochwasserschutz der Gemein-
de Klettbach zu berufen.                                              

032-04/2024 
Der Gemeinderat Klettbach beschließt für die Wahlperiode 2024 bis 
2029, Herr Wolfgang Rampf als Ausschussmitglied, Herr Hans-Georg 
Wiesebach als stellvertretendes Ausschussmitglied und Herrn Martin 
Menger als sachkundigen Bürger für den Ausschuss für Jugend, Kultur 
und Soziales der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld zu bestellen.

034-04/2024 
Der Gemeinderat Klettbach beschließt die Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat der Gemeinde Klettbach im Entwurf vom 07.11.2024. 
Der Entwurf der Geschäftsordnung ist Bestandteil des Beschlusses.

035-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Rechnung 
über 380 € vom 30.05.2024 an Heike Allmeroth c/o BI “Lebenswert“, 
Seidelbastweg, 99102 Klettbach zu stornieren und neu wie folgt aus-
zustellen: Betreff: Rechnung Saalmiete auf Basis des Tarifes in §8 in 
Anlage Gr.1 Nr. 4 zu einem Betrag von 200,- € pro Jahr.

036-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die überplanmä-
ßige Ausgabe i. H. v. 3.401,00 € für die Kosten der örtlichen Rech-
nungsprüfung der Jahresrechnungen 2019 – 2023 der Gemeinde Klett-
bach.

037-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach versagt aufgrund der Haus-
haltssperre der Gemeinde Klettbach dem Spielvereinigung Klettbach 
e.V. eine Förderung für das Jahr 2024 entsprechend der „Richtlinie 
über freiwillige Leistungen der Gemeinde Klettbach zur Vereinsför-
derung“.

038-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach versagt aufgrund der Haus-
haltssperre der Gemeinde Klettbach dem Freiwillige Feuerwehr Klett-
bach e.V. eine Förderung für das Jahr 2024 entsprechend der „Richt-
linie über freiwillige Leistungen der Gemeinde Klettbach zur Vereins-
förderung“.

039-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach versagt aufgrund der Haus-
haltssperre der Gemeinde Klettbach dem Freunde und Förderer des 
Zwergenlands Klettbach e.V. eine Förderung für das Jahr 2024 ent-
sprechend der „Richtlinie über freiwillige Leistungen der Gemeinde 
Klettbach zur Vereinsförderung“.

040-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach versagt aufgrund der Haus-
haltssperre der Gemeinde Klettbach dem Mühlenverein Klettbach e.V. 
eine Förderung für das Jahr 2024 entsprechend der „Richtlinie über 
freiwillige Leistungen der Gemeinde Klettbach zur Vereinsförderung“.

041-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach versagt aufgrund der Haus-
haltssperre der Gemeinde Klettbach dem Schellroda Club e.V. eine 
Förderung für das Jahr 2024 entsprechend der „Richtlinie über freiwil-
lige Leistungen der Gemeinde Klettbach zur Vereinsförderung“.

042-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, dass die Errich-
tung einer Straßenlaterne im Weidenweg Haus Nr. 8, 99102 Klettbach 
in den Haushalt der Gemeinde Klettbach 2025 aufgenommen wird. 
Die Finanzierung soll aus der Rücklage erfolgen. Voraussetzung für 
die Umsetzung ist die Liquidität.

043-04/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt in Bezug auf die 
Entgeltordnung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld im Entwurf vom 13.11.2024, 
dass die entsandten Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der 
VG Kranichfeld aus der Gemeinde Klettbach keiner Erhöhung über 
die in dem aktuellen Entwurf vom 13.11.2024 vorliegenden Erhöhung 
hinaus zustimmen dürfen.

Informationen

Nichtamtlicher Teil

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist an den Samstagen, 5. Juli 2025 und 2. August 
2025, von 09:00 – 11:00 Uhr, für Sie geöffnet.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 11.06.2025, im Bürgerhaus in Klettbach
von 14:00 bis 18:00 Uhr
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Ein unvergesslicher Tag in Wolfsburg - 
E-Junioren als Einlaufkinder beim Bundesligaspiel 
VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim 

Am 9. Mai 2025 erlebten unsere E-Junioren ein ganz besonderes Fuß-
ball-Highlight. Eine Fahrt ins Stadion des VfL Wolfsburg stand auf 
dem Programm und nicht als gewöhnliche Zuschauer, sondern als Ein-
laufkinder für das Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim.
 
Am frühen Nachmittag startete die gesamte Mannschaft samt Trai-
nerteam und einigen Eltern mit dem Bus in Richtung Wolfsburg. Die 
Aufregung war bereits auf der Hinfahrt riesig. Denn schließlich stand 
für die jungen Kicker ein echter Traum bevor. Einmal mit den Stars 
der Bundesliga Hand in Hand ins Stadion einlaufen. Im Stadion an-
gekommen, gab es zunächst eine Einweisung und die passende Aus-
rüstung. Dann war es endlich soweit. Die Kinder durften gemeinsam 
mit den Profis von Wolfsburg und Hoffenheim unter dem Applaus der 
tausenden Fans auf das Spielfeld laufen. Ein Moment voller Gänsehaut 
und Stolz, für die Kinder wie für alle mitgereisten Begleiter. Das Spiel 
selbst hielt, was es versprach. In einer spannenden Partie trennten sich 
der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim mit einem leistungsge-
rechten 2:2 Unentschieden. Doch das sportliche Ergebnis rückte für 
unsere E-Junioren fast in den Hintergrund. Zu groß war die Freude 
über das eigene Mitwirken an diesem besonderen Tag. Nach dem Spiel 
traten wir müde, aber überglücklich die Heimreise an. Für die Kinder 
war es ein unvergessliches Erlebnis. Ein herzliches Dankeschön geht 
an alle Organisatoren, Begleiter und Unterstützer, die diese Fahrt mög-
lich gemacht haben. Ein ganz besonders großes Dankeschön möchten 
wir an unseren Busfahrer Herrn Schellhorn von der Firma Moveas 
aussprechen. Er hat uns sicher gefahren und starke Nerven bewiesen. 
Aufgeregte Kinder sind selten leise. Es war ein großartiges Event, das 
allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Fred Menge, SV 70 Tonndorf e. V.

Maifeuer in Nauendorf

Unser alljährliches Maifeuer am 30. April 2025 war wieder ein großer 
Erfolg. Auch hier gilt unser Dank allen fleißigen Helfern und Gästen. 
Bei sonnigstem Wetter gab es Speis und Trank und die Kinder durften 
nach dem Fackelumzug das Feuer entzünden und haben auf ihrem Weg 
die gerade mit ihren Besen eingeflogenen Hexen mitgebracht, die für 
ein kurzes und hexenmäßig tolles Programm gesorgt haben.

Nauendorf 1349 e. V.

Mittwoch, den 09.07.2025, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten. 
Telefon: 03644 8779952 (Mo. - Do. 19:30 bis 20:15 Uhr) 
E-Mail: ingo.torborg@online.de

Außensprechstunde der Betreuungsbehörde

Am 1. Juli 2025 findet die nächste Außensprechstunde der Betreu-
ungsbehörde vom Landratsamt Weimarer Land, im Verwaltungsgebäu-
de der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld (Alexanderstraße 7 in 
99448 Kranichfeld), von 13:00 – 15:00 Uhr, statt.

Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda

Hohenfelden, 06.06.2025, 17:15 – 17:45 Uhr

Frühjahrsputz in Nauendorf

Der Frühjahrsputz am 26. April 2025 hat wieder viele fleißige Helfer 
aus ihren Häusern gelockt. Neben dem Putzen der Bushaltestellen, dem 
Friedhof und vielen kleineren Flächen im Dorf wurde auch der Spiel-
platz wieder großflächig vom Unkraut befreit und der Zaun wunder-
schön gestaltet. Auch bekam, die Waldblickhütte einen neuen Anstrich, 
nachdem die Gemeindearbeiter diese wunderbar wiederhergestellt hat-
ten. Bei Bratwurst und Getränken haben wir den Dorfputz auf dem 
Sportplatz gemütlich ausklingen lassen. Ein großes Dankeschön gilt 
allen, die sich hier eingebracht haben und unser Dorf wieder ein Stück 
schöner gemacht haben.

Nauendorf 1349 e. V. und Bürgermeister Marek Heusinger
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Sportliches aus der Grundschule Kranichfeld

Bei strahlendem Sonnenschein fand unser "Lauf im Frühling" auf dem 
Sportplatz am 10. Mai 2025 statt. Unglaubliche 76 Läuferinnen und 
Läufer waren am Start. Neben Wasser, gesunden Äpfeln und Bananen 
gab es für alle Teilnehmer einen kleinen Preis, eine Urkunde oder But-
ton und natürlich für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse eine 
Medaille. Wir danken der Regelschule Kranichfeld für die Unterstüt-
zung durch die Streckenposten. Ein herzlicher Dank geht auch an die 
Stadt Kranichfeld, vertreten durch Herrn Knobloch, für die Unterstüt-
zung und die Möglichkeit, unsere Laufstrecke durch die Kleingarten-
anlage zu führen. Wir freuen uns schon auf den Lauf im Frühling 2026.

Susanne Träger, Grundschule Kranichfeld

Einladung zur Generalversammlung 
der Wohnungsgenossenschaft „Ilmtal“ Kranichfeld eG

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder, gemäß § 32 der Satzung fin-
det am Donnerstag, dem 19.06.2025, um 19:00 Uhr, in dem Speise-
raum der Turnhalle der Schule „Anna-Sophia“ in Kranichfeld unsere 
Generalversammlung statt.

Tagesordnung
1. Eröffnung
2. Bericht des Vorstandes über den Jahresabschluss 2024
3. Bericht des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss 2024
4. Diskussion zu den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat
5. Beschlussfassung über
5.1 Verwendung des Jahresüberschusses 2024
6. Entlastungen 
6.1 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
6.2 Entlastung des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahr 2024
7. Ersatzwahl Aufsichtsrat
8. Auswertung des Prüfberichtes für das Jahr 2023
9. Beschlussfassung über neue Satzung 2025 
10. Verschiedenes und Diskussion
Wir verweisen insbesondere auf § 32 (4) der Satzung über die Be-
schlussfassung in der Generalversammlung. Gemäß § 38 (1) liegt der 
Jahresabschluss 2024 mit Anhängen zur Einsichtnahme in der Ge-
schäftsstelle, Lindental 18, aus. Die neu erstellte Satzung finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.wg-ilmtal.com oder Sie besuchen 
uns zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle im Lindental 18.

Aufsichtsrat  Vorstand

Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda

Information zur Auszahlung des Reinertrages aus den Pachtein-
nahmen der Jagdjahre 2022 bis 2024

Nach der von der Versammlung der Jagdgenossen beschlossenen Re-
gelung, den Reinertrag aus den Einnahmen der Jagdpacht zusammen-
gefasst für drei Wirtschaftsjahre auszuzahlen, steht die Auszahlung des 
Reinertrags an die Jagdgenossen aus den Jahren 2022 bis 2024 an. Da 
die Auszah-lung ausschließlich bargeldlos durch Überweisung erfolgt, 
werden die Jagdgenossen gebeten, ihre Bankverbindung schriftlich, 
per Telefax oder E-Mail dem Vorstand der Jagdgenossenschaft mitzu-

teilen. Auch wird darum gebeten, Änderungen der Bankverbindung 
mitzuteilen.

Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda
c/o Jagdvorsteher Richard König
Tannroda
Sperlingsberg 6
99438 Bad Berka
Telefax: 036450 444498
E-Mail: koenig@regmbh.de
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda

Jagdgenossenschaft Hohenfelden

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Hohenfelden bittet bis zum 
30. Juni 2025, die IBAN (Kontodaten) bei Bernd Westhaus schriftlich 
mit Datum abzugeben, um die Jagdpacht für die Jahre laut Protokoll 
auszuzahlen.

Der Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Kranichfeld

Die Auszahlung des Reinertrages aus den Einnahmen der Jagdpacht 
erfolgt ausschließlich bargeldlos durch Überweisung und nach Antrag. 
Dementsprechend mögen bitte alle berechtigten Grundstückseigentü-
mer dies schriftlich bei der Jagdgenossenschaft Kranichfeld, mit Nen-
nung ihrer Bankverbindung, beantragen und der Jagdgenossenschaft 
Kranichfeld (Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld) übersenden.

Jörg Bauer, Jagdvorsteher
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Veranstaltungen
Veranstaltungen in unseren Mitgliedsgemeinden

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
05. – 08.06.2025 5. Sternenklang Festival Niederburg Kranichfeld

07.06.2025 13:30 Uhr Hoffest Reiterhof Lindig in Hohenfelden

08. – 09.06.2025 11:00 Uhr 28. Burgspektakel Oberschloss Kranichfeld

09.06.2025 10:30 Uhr 32. Deutscher Mühlentag Bockwindmühle Klettbach

10.06.2025 16:00 Uhr KLÖPPELLust – Feine Spitzen klöppeln Baumbachhaus Kranichfeld

12.06.2025 15:30 Uhr KunstGarten der Dorfspatzen Kita Dorfspatzen in Tonndorf

13. – 15.06.2025 145. Rosen- und Kinderfest Niederburg Kranichfeld

13.06.2025 19:00 Uhr Saxophon Solo Baumbachhaus Kranichfeld

15.06.2025 10:00 Uhr 2. Nauendorfer Wandertag Sportplatz Nauendorf

16.06.2025 18:30 Uhr Offenes Atelier - Malkurs für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

18.06.2025 11:00 Uhr Floh- und Pflanzenbörse Schloss Tonndorf

18.06.2025 15:00 Uhr ABS – Auf Baumbachs Spuren
Treffen der Baumbachfreunde

Baumbachhaus Kranichfeld

20.06.2025 15:00 Uhr 15 Jahre Waldkindergarten „Grashüpfer“ Schloss Tonndorf
21.06.2025 18:00 Uhr Tonndorfer Riesenfest an der Riese in Tonndorf
21. – 22.06.2025 Jazzfestival Ateliercafé in Kranichfeld
27.06.2025 19:00 Uhr Musik von Barock bis Pop Baumbachhaus Kranichfeld
29.06.2025 16:00 Uhr Finissage „Naturelle – Farben der Natur“ Baumbachhaus Kranichfeld
01.07.2025 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld

Bockwindmühle Klettbach im Wiederaufbau - 
Deutscher Mühlentag

Liebe Mühlenfreunde der Klettbacher Bockwindmühle, liebe Bürger 
der Verwaltungsgemeinschaft, es ist so weit. Die Montag hat begon-
nen. Am 22. April 2025 wurden die vom Mühlenbauer, Martin Werni-
cke, gefertigten Bauteile unserer Bockwindmühle mit Tiefladern ange-
liefert und werden seitdem montiert.

Der 32. Deutsche Mühlentag wird dieses Jahr am 9. Juni 2025 mit der 
im Rohbau errichteten höchstgelegenen Bockwindmühle Deutschlands 
begangen. Der Mühlenverein Klettbach konnte unseren Ministerpräsi-
denten, Herrn Mario Voigt, zur Eröffnung des Mühlenfestes gewinnen.
Die Feierlichkeiten zum 32. Mühlentag werden um 10:30 Uhr beginnen 
und mit dem Gottesdienst, den Auftritten des Gospelchors Klettbach 
und unseren Kindern fortgesetzt werden. Wie immer ist für das leib-
liche Wohl unserer Besucher gesorgt. Für unsere Kleinen steht natür-
lich auch eine Hüpfburg bereit. Am Nachmittag werden die Thüringer 
Blasmusikanten aus Neumark die notwendige Geselligkeit garantieren.

Dr. Herbert Aust, Mühlenverein Klettbach

KunstGarten der Dorfspatzen

Am 12. Juni 2025, um 15:30 Uhr, in der Kita Dorfspatzen in Tonndorf.

Wir laden Sie recht herzlich zu unserer Vernissage, eine feierliche Er-
öffnung unserer Kunstausstellung, ein. Die Werke der Kinder werden 
in einer Gartengalerie wirkungsvoll platziert, um Ihnen ein besonderes 
KunstGartenErlebnis zu ermöglichen.

Werke auf Leinwänden können gern ge-
gen eine kleine Spende für den Kinder-
garten, erworben werden. Es gibt kleine 
Häppchen und verschiedene Stationen 
an denen Sie und die Kinder sich künst-
lerisch entfalten können.

Die Kinder und das pädagogische Team 
des Kindergarten Dorfspatzen freuen 
sich auf Sie.
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2. Nauendorfer Wandertag

Wir laden zum 2. Nauendorfer Wandertag am 15. Juni 2025, 10:00 Uhr, 
auf den Sportplatz in Nauendorf ein. Der diesjährige Rundweg führt 
ca. 10 km über Madonnalinde und Rast mit Verköstigung am Jagdhaus 
Uhlenstein ein. Jeder kann mitwandern. Zur Planung der Versorgung 
bitte anmelden unter: nauendorf1349@gmx.de. Die Fahrradtour startet 
ebenfalls 10:00 Uhr am Sportplatz. Die geplante Strecke ist ca. 20 km 
lang und nicht für Kinder geeignet.

Nauendorf 1349 e. V.

Riesenfest in Tonndorf

Wie jedes Jahr wird die Sommersonnenwende mit dem Riesenfest am 
Tonndorfbach (der Riese) gefeiert. Dazu lädt der Feuerwehrverein 
Tonndorf am 21. Juni 2025, um 18:00 Uhr, an die Riese ein.

Freiwillige Feuerwehr Tonndorf e. V.

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
14.06.2025, 18:00 Uhr
28.06.2025, 18:00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Klettbach

08.06.2025, 14:00 Uhr Gottesdienst in Schellroda
09.06.2025, 11:00 Uhr Mühlengottesdienst in Klettbach
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Anzeigen

Das Baumbachhaus lädt ein...
 
Traditionell am Freitag vor Pfi ngsten, dem 6. Juni 2025, ab 19:00 Uhr, 
ist die Rockband „Cover me“ in der Remise zu Gast. Die 2019 ge-
gründete Band, in der zwei Baumbachs im Baumbachhaus dabei sind, 
interpretiert Oldies von CCR bis hin zu Rock von AC/DC. Es ist mit 
Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei. Auf zum Pfi ngsttanz nach 
Kranichfeld. Wir freuen uns auf Euch. Der Rost brennt und es gibt gut 
zu trinken.
 
Am Freitag, dem 13. Juni 2025, um 19:00 Uhr, ist der Kranichfelder 
Reinhard Dörnfeld wieder als Solo-Saxophonist zu erleben. Bereits 
1965 war er Gründungsmitglied des Krania-Sextetts und später eine 
tragende Säule des Peter-Nolze-Quartetts. In den letzten Jahrzehnten 
gab es wohl kaum ein Blasorchester im Weimarer Land, in dem nicht 
auch Reinhard Dörnfeld seine Töne setzte, so z. B. bei den Blankenhai-
ner Musikanten, der Kranichfelder Frühschoppen-Combo oder bei den 
Ilmtaler Musikanten. Erleben Sie ein anspruchsvolles Soloprogramm 
und einen gemütlichen Abend. 
 
Seit nun schon mehr als acht Jahren musizieren die Zwillingsschwes-
tern Lena und Vera Meff ert (Gesang bzw. Klavier) zusammen und sind 
bereits thüringenweit aufgetreten. Am Freitag, dem 27. Juni 2025, ab 
19:00 Uhr, können Sie das Duo am Baumbachhaus erleben. Sie be-
reiten einen bunten Mix, der für jeden Geschmack etwas bereithält. 
Der Bogen spannt sich von Barock bis Pop und Lena ist dabei nicht 
nur als Sängerin, sondern auch mit ihrer Geige zu erleben. Der Eintritt 
dieser Veranstaltungen ist frei. Wir bitten um eine Spende für unsere 
Kulturarbeit.

Achtung! Die Weinabende am Freitag beginnen immer um 18:00 Uhr, 
die Live-Musik ist dagegen ab 19:00 Uhr zu hören. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die aktuelle Sonderausstellung „Naturelle - Farben der 
Natur, Aquarelle von Bettina Albrecht“ zu besichtigen. Am Rosenfest-
Wochenende fi nden keine Veranstaltungen im Baumbachhaus statt. 
Das Café ist samstags und sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöff net.
 
Otto Hahn, Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld e. V.
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Thomas Licht
*19.07.1958       † 09.04.2025

Herzlichen Dank
sagen wir von ganzem Herzen allen, die sich mit uns in s� ller Trauer verbunden fühlten, 

mit denen wir unseren Schmerz und Erinnerungen teilen konnten, 
die Thomas auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Alle Beileidsbekundungen waren uns ein großer Trost.

Ein besonderer Dank gilt den Ärzten und Pfl egekrä� en der Gemeinscha� spraxis Kranichfeld und 
der Zentralklinik Bad Berka, der Diakonie Blankenhain, den Pallia� vteams Weimar, 
dem Besta� ungsins� tut Minks und all denen, die halfen, diesen Tag des Abschieds 

würdevoll und unvergessen werden zu lassen.  

Im Namen aller Angehörigen 
Kerstin LichtLiebe und Gedanken bleiben für immer.
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Wer aufh ört zu werben,
um so Geld zu sparen,

kann ebenso seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.

Henry Ford  ·  1885-1945

 

AUTOSERVICE
SCHULTZE

Molkereistr. 1b
99448 Kranichfeld

Tel. / Fax: 03 64 50/3 05 05

     KFZ-Reparatur                                                    

    Reifendienst

   Klimaservice

   Unfallschäden

  HU / AU
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Neu im Sortiment:

Farben 

Tapeten 

Designbeläge

Product & Service

Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com
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Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
 Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld
 Telefon 036450 345-0, 
 Telefax 036450 345-15
 E-Mail info@vg-kranichfeld.de

Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungs-
 gemeinschaft Kranichfeld

Redaktion und Anzeigenteil: 
 E-Mail merten@vg-kranichfeld.de
 Telefon 036450 345-52

Haftung: Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit und Vollständig-
keit von nichtamtlichen Veröff entlichungen. Für nicht gelieferte 
Amtsblätter besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Ansprü-
che auf Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Druck: Hahndruck Kranichfeld e.K.
 Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld
 Telefon 036450 42315, 
 Telefax 036450 30031

Erscheinungsweise: 
In der Regel einmal monatlich und kostenlos an alle erreichba-
ren Personenhaushalte der Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Kranichfeld.

Verteilung: Hahndruck Kranichfeld e.K.
 Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld
 Telefon 036450 42315, 
 Telefax 036450 30031

Bezug: Bei Bedarf können Einzelexemplare zum 
Preis von 2,80 € (inklusive Porto und Mehrwertsteuer) bei der 
Druckerei bestellt werden.
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Hahndruck Kranichfeld e.K.
Georgstraße 7 · 99448 Kranichfeld

Tel.: 036450 / 42315 · Fax 036450 / 30031 
www.hahndruck.de · mail@hahndruck.de

ten · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische
Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen
· Handzettel · Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner ·
Plakate · Prägungen · Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen
· Umschläge · Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber
· Bücher · Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung ·
Etiketten · Faltblätter · Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel ·
Imagebroschüren · Kalender · Kataloge · Klebebindung · Lithos · Monatsschriften · Nachdrucke · Ordner · Plakate · Prägungen
· Präsentationsmappen · Proofs · Prospekte · Scan-Service · Schreibtischunterlagen · Speisekarten · Stanzungen · Umschläge ·
Urkunden · Visitenkarten · Vordrucksätze · Wire-O-Bindung · Werbedrucke · Zeitschriften · Ansichtskarten · Aufkleber · Bücher ·
Broschüren · Briefblätter · Computersatz · Digitaldruck · Durchschreibesätze · Elektronische Bildbearbeitung · Etiketten · Faltblätter
· Familiendrucksachen · Farbdrucke in Kleinstaufl agen · Formulare · Geschäftsdrucksachen · Handzettel · Imagebroschüren ·

„Jetzt aktiv werden!“
„Endlich Glasfaser-Ausbau in Kranichfeld, Bad Berka, Blankenhain 
und den Ortsteilen in fast jedes Gebäude!“

Vorteile durch CTS sichernVorteile durch CTS sichern


